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Reit- u. Fahrverein Hölzleshof e.V. – Grünstraße 24 – 90522 Oberasbach 

Der / Die Unterzeichner /-in beantragt hiermit seine / ihre Aufnahme in den Reit- und 
Fahrverein Hölzleshof e.V und erkennt durch seine / ihre Unterschrift dessen Satzung 
an (sie kann online eingesehen werden auf www.hoelzleshof-reitsport.de). 

Beginn der Mitgliedschaft ab 

Vorname: Nachname: 

Geburtsdatum: Telefon: 

Straße: PLZ, Ort: 

PFLICHTANGABE E-Mail - erforderlich zur Einladung Veranstaltungen + Jahreshauptversammlung

Bei Familienmitgliedschaft bitte hier alle weiteren Mitglieder namentlich mit Geburtsdatum aufführen 
Vorname:                                                              Nachname:                                     Geburtsdatum: 

Vereinsbeitrag (Einzug einmal jährlich erstmals nach Bestätigung der Aufnahme, danach jeweils 
zum 01.04. bzw., bei Wochenende oder Feiertag, dem nächsten Bankarbeitstag, Stand 2025): 

□ Kinder

unter 12 J. 

□ Jugendliche 
unter 18 J.

□ Erwachsene □ Familien

25,-- € 35,-- € 60,-- € 115,-- € 

Einmalige Aufnahmegebühr (wird gemeinsam mit dem ersten Mitgliedsbeitrag 
eingezogen): 

□ Kinder u. Jugendliche bis 18 J. □ Erwachsene

15,-- € 25,-- € 

___________________________ 
Ort, Datum 

___________________________ 
Unterschrift des Mitglieds 

Bei Minderjährigen: Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 
Ich verpflichte mich mit dieser Unterschrift, die Beiträge bis zur Volljährigkeit des 
oben genannten Mitglieds zu übernehmen 

Hinweise:  Zahlung der Beiträge u. Gebühren: Für den Mitgliedsbeitrag und die einmalige 
Aufnahmegebühr ist satzungsgemäß Lastschrifteinzug zu erteilen (siehe nachfolgend Seite 2).

 Arbeitsstunden: Mit Abgabe dieses Aufnahmeantrages verpflichtet sich jedes volljährige 
Mitglied zur Ableistung von 10 Arbeitsstunden pro Jahr für Vereinsarbeit. Darunter fällt z. B. 
Mithilfe bei der Ausrichtung von Veranstaltungen wie der Pferdeweihnacht.

 Datenschutz: die erhobenen Daten müssen weitergeleitet werden an den Bayerischen 
Landessportverband BLSV und Bayrischen Reit- und Fahrverband BRFV.

 Beendigung der Mitgliedschaft: Kündigungen müssen schriftlich spätestens drei Monate vor 
Ende des Kalenderjahres bei der Vorstandschaft vorliegen. Eine Mitgliedschaft endet dann 
ordentlich mit Ablauf des 31.12. des jeweiligen Jahres. Verspätet abgegebene Kündigungen 
können nicht mehr berücksichtigt werden.
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Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Basis-Lastschrift-
mandats für wiederkehrende Lastschriften 

Zahlungs- 
empfänger: 

Reit- u. Fahrverein Hölzleshof e.V., Grünstr. 24, 90522 Oberasbach 

Gläubiger-ID-Nr.: DE59ZZZ00000528527 Mandatsreferenz-Nr.:   * 

Konto-
inhaber: 

□ Name u. Anschrift wie auf Seite 1

Name: Vorname: 

PLZ, Ort: Straße, Hsnr.: 

Konto-Nr.: BLZ: 

IBAN: 

BIC: 

Name d. Bank 

Einzugs-
ermächtigung 

Ich/wir ermächtige(n) den Reit- u. Fahrverein Hölzleshof e.V. 
widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei 
Fälligkeit durch Lastschrift von meinem/unseren Konto 
einzuziehen. 

Mandat für Einzug 
von SEPA-Basis-
Lastschrift 

Ich/wir ermächtige(n) den Reit- u. Fahrverein Hölzleshof 
e.V., Zahlungen von meinem/unseren Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser
Kreditinstitut an, die vom Reit- u. Fahrverein Hölzleshof e.V.
auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich/wir kann/können innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

___________________ ______________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift d. Kontoinhabers 

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich / uns der 
Reit- und Fahrverein Hölzleshof e.V. über den Einzug in dieser 
Verfahrensart informieren. 

* Die Mandatsreferenz-Nr. wird dem Kontoinhaber/ den Kontoinhaber(n) mit einer separaten Ankündigung über
den erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrags mitgeteilt.




